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B. NACHRICHTLICHE ÜBERNAHMEN

Anbauverbotszone Bundesstraße B304, Breite 20 m ab Außenkante der befestigten 
Fahrbahn, Ausnahme Flurstück 2433/15, Verkürzung auf 10 m nach 
Abstimmung mit Straßenbauamt

Risikogebiete außerhalb von Überschwemmungsgebieten
(Überschwemmungsbereich eines HQextrem)

Vorläufig gesichertes Überschwemmungsgebiet von Sur, Mittergraben
und Sonnwiesgraben für den Überschwemmungsbereich eines HQ100
(Amtsblattbekanntmachung vom 15.12.2015, mit Amtsblattbekanntmachung
vom 27.10.2020 bis 15.12.2022 verlängert)

Biotop mit Nummer (amtliche Kartierung)

110,00
110,00

8143-1125-001 

D-1-8143-0177

Grenze des räumlichen Geltungsbereichs für den angrenzenden Bebauungsplan "Perach"

Sichtdreiecke Bundesstraße 304 (B304) mit Maßangabe zur Schenkellänge in Metern

Innerhalb der gekennzeichneten Sichtflächen dürfen außer Zäunen keine hochbaulichen
Anlagen errichtet werden.
Wälle, Sichtschutzzäune, Anpflanzungen aller Art und Zäune sowie Stapel, Haufen u.ä.
mit dem Grundstück nicht fest verbundene Gegenstände dürfen nicht angelegt werden,
wenn sie sich mehr als 0,80 m über die Fahrbahnebene erheben. Ebenso wenig dürfen
auf den Flächen genehmigungs- und anzeigefreie Bauten oder Stellplätze errichtet und
Gegenstände gelagert oder hinterstellt werden, die diese Höhe überschreiten. Dies gilt
auch für die Dauer der Bauzeit.
Einzelbaumpflanzungen im Bereich der Sichtflächen sind mit der Straßenbauverwaltung
abzustimmen.

Bodendenkmal mit Nummer (amtliche Kartierung)

2. FESTSETZUNGEN DURCH PLANZEICHEN UND TEXT

A. FESTSETZUNGEN DURCH PLANZEICHEN

§ 4 Art der baulichen Nutzung

(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, §§1 bis 11 BauNVO)

§ 5 Maß der baulichen Nutzung

(§ 9 Abs. 1 Nr.1 BauGB, §§ 18 bis 20 BauNVO)

§ 6 Bauweise, Baugrenzen

(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, §§ 22 und 23 BauNVO)

(§ 9 Abs. 1 Nr. 4, 11 und Abs. 6 BauGB)

(§ 1 Abs. 4, § 16 Abs. 5 BauNVO)

§ 7 Verkehrsflächen

§ 8 Grünflächen / Maßnahmen und Flächen für Maßnahmen zum
Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft

(§ 9 Abs. 1 Nr. 15, 20, 25 und Abs. 6 BauGB)

(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 und Abs. 6 BauGB)

(§ 9 Abs.1 Nr. 25 und Abs. 6 BauGB)

§ 9 Gestalterische Festsetzungen

§ 10 Sonstige Planzeichen

(§ 9 Abs. 7 BauGB)

(§ 9 Abs. 1 Nr. 25 und § 178 BauGB)

max. zulässige Grundflächenzahl (GRZ), z.B. 0,6

max. zulässige Geschossflächenzahl (GFZ), z.B. 1,2

Dach-
neigungDachform

Wandhöhe
in m

Grundflächen-
zahl

Geschoss-
flächenzahl

Nutzungsart Fläche in m²

Bauweise

L
EK

nachts
L

EK
tags

Nutzungsschablone

MI

GEe

W
H

Die Wandhöhe wird gemessen von der Fahrbahnoberkante der nächstgelegenen,
erschließenden öffentlichen Verkehrsfläche (MI) bzw. vom gemäß Planteil fest-
gesetzten Höhenbezugspunkt (GEe) bis zum höchstgelegenen traufseitigen
Schnittpunkt der Außenwand mit der Oberkante der Dachhaut oder bis zum
höchstgelegenen Abschluss der Außenwand (Attika).

Baugrenze

offene Bauweise nach § 22 Abs. 2 BauNVO mit 
Abweichungen nach § 22 Abs. 4 BauNVO

offene Bauweise nach § 22 Abs. 2 BauNVO

Straßenbegrenzungslinie auch gegenüber
Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung

Flächen des öffentlichen Fuß- und Radverkehrs

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung
hier: Abgrenzung von Baugebietsteilflächen

Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung,
Zweckbestimmung:

öffentliche Straßenverkehrsflächen

private Grünflächen

Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von
Natur und Landschaft

Dachform Satteldach

Dachform Pultdach

Dachform Flachdach

SD

PD

FD

Grenze des räumlichen Geltungsbereichs 

Baum (I. Ordnung) Planung, zu pflanzen 

Strauch Planung, zu pflanzen 

Strauch Bestand, zu erhalten

Baum (II. Ordnung) Planung, zu pflanzen 

Pflanzgebot

Pflanzgebot Pfg 1:
- mesophiles Gebüsch / Hecken
- mäßig artenreiche Säume und Staudenfluren frischer bis mäßig trockener Standorte
- artenreiches Extensivgrünland

Pfg 1

Pfg 2 Pflanzgebot Pfg 2:
- mesophiles Gebüsch / Hecken

- Herstellung und Entwicklung mäßig artenreiche Säume und Staudenfluren
  frischer bis mäßig trockener Standorte
- Entwicklung artenreiches Extensivgrünland
- Wiedervernässung durch Deaktivierung bzw. Entfernung von Drainagen
- Herstellung temporär eingestaute Flachwassermulden
- Herstellung von Lesestein- und Totholzhaufen

Mischgebiet nach § 6 Abs. 1 BauNVO. Bauliche Nutzungen nach § 6 Abs. 2
Nrn. 7 und 8 BauNVO sind nicht zulässig. Die in § 6 Abs. 3 BauNVO aufgeführten
Ausnahmen sind kein Bestandteil des Bebauungsplans.

Eingeschränktes Gewerbegebiet nach § 8 Abs. 1 BauNVO. Bauliche Nutzungen nach
§ 8 Abs. 2 Nrn. 3 und 4 BauNVO sind nicht zulässig. Die in § 8 Abs. 3 Nrn. 2 und 3
BauNVO aufgeführten Ausnahmen sind kein Bestandteil des Bebauungsplans.

Höhenbezugspunkt mit Angabe der Höhenlage
in Metern über Normalnull, z. B. 434,50 m ü. NN

Wandhöhe als Höchstmaß in Metern z. B. 11,0 m
über dem Höhenbezugspunkt

Dachneigung in Grad, z. B. 8° - 35°

Lärm-Emissionskontingent tagsüber in Dezibel, z. B. 62 dB (A)

Lärm-Emissionskontingent nachtsüber in Dezibel, z. B. 47 dB (A)

Fassaden mit Anforderungen an den Schallschutz gemäß der Bestimmungen in Kapitel 7.1, 
Satz 2, Satz 3 und Satz 4 des Schalltechnischen Gutachtens, Bericht-Nr. 710-6858
der Möhler + Partner Ingenieure AG vom 08.12.2022

Fassaden mit Anforderungen an den Schallschutz gemäß der Bestimmungen in Kapitel 7.1, 
Satz 3 und 4 des Schalltechnischen Gutachtens, Bericht-Nr. 710-6858
der Möhler + Partner Ingenieure AG vom 08.12.2022

Fassaden mit Anforderungen an den Schallschutz gemäß der Bestimmungen in Kapitel 7.1, 
Satz 3 des Schalltechnischen Gutachtens, Bericht-Nr. 710-6858
der Möhler + Partner Ingenieure AG vom 08.12.2022
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3. HINWEISE UND NACHRICHTLICHE ÜBERNAHMEN

A. PLANLICHE HINWEISE

Grundstücksgrenze Bestand
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Sektor A

Sektor B

Sektor C

Basissektor

Sektor A

Sektor B

Sektor C

Basissektor

Sektor A

Sektor B

Sektor C

Basissektor

GEe 1

GEe 2 GEe 3

IO 3

IO 1

IO 9
IO 10

IO 2

IO 4

IO 8

IO 5

IO 7

IO 6

50 m0 5 10 20

50 m0 5 10 20

H/B = 841 / 1500 (1.26m²)

§ 19 Anbauverbotszone I Reduzierte Anbauverbotszone

Im Bereich der Anbauverbotszone und der reduzierten Anbauverbotszone ist die Errichtung jeglicher Bauwerke
unzulässig. Eine reduzierte Anbauverbotszone mit 3,50 m Abstand zur B 304, gemessen ab Fahrbahnrand, ist
auf den Grundstücken FI.Nr. 2433/8, 2433/15 bzw. 2433/18 zulässig.

PLANZEICHNUNG AUSGLEICHSFLÄCHEN M 1 : 1.000

B. FESTSETZUNGEN DURCH TEXT

§ 10 Art der baulichen Nutzung

(1) Der in der Planzeichnung mit GEe gekennzeichnete Bereich wird nach § 8 Abs. 1 BauNVO als
eingeschränktes Gewerbegebiet festgesetzt.
Bauliche Nutzungen nach § 8 Abs. 2 Nrn. 3 und 4 BauNVO sind nicht zulässig (gem.§ 1 Abs. 5 BauNVO).
Ausnahmsweise können die aus betrieblichen Gründen erforderlichen Wohnungen für Aufsichts- und Bereitschafts-
personen sowie für Betriebsinhaber und Betriebsleiter, die dem Gewerbebetrieb zugeordnet und diesem gegenüber
in Grundfläche und Baumasse untergeordnet sind, zugelassen werden. Maximal ist eine Anzahl von 3 Wohnungen
im eingeschränkten Gewerbegebiet zulässig.
Die in § 8 Abs. 3 Nrn. 2 und 3 BauNVO aufgeführten Ausnahmen sind kein Bestandteil des Bebauungsplans
(gem. § 1 Abs. 6 Nr. 1 BauNVO).

(2) Der in der Planzeichnung mit MI gekennzeichnete Bereich wird nach § 6 Abs. 1 BauNVO als Mischgebiet 
festgesetzt.
Bauliche Nutzungen nach § 6 Abs. 2 Nrn. 7 und 8 BauNVO sind nicht zulässig (gem.§ 1 Abs. 5 BauNVO).
Die in § 6 Abs. 3 BauNVO aufgeführten Ausnahmen sind kein Bestandteil des Bebauungsplans
(gem. § 1 Abs. 6 Nr. 1 BauNVO).

§ 11 Maß der baulichen Nutzung

(1) Das Maß der baulichen Nutzung ist in der Planzeichnung festgesetzt durch die zulässige 
Grundflächenzahl (GRZ) und die zulässige Geschossflächenzahl (GFZ) in Verbindung mit
der Wandhöhe, der Dachform sowie der Dachneigung.

Bezugspunkt für die Ermittlung der zulässigen Wandhöhe für das MI ist die Fahrbahnoberkante der
nächstgelegenen, erschließenden öffentlichen Verkehrsfläche.
Bezugspunkt für die Ermittlung der zulässigen Wandhöhe für das GEe ist der gemäß Planteil festgesetzte
Höhenbezugspunkt.
Die Wandhöhe ist das senkrecht gemessene Maß von der Fahrbahnoberkante der
nächstgelegenen, erschließenden öffentlichen Verkehrsfläche bzw. vom gemäß Planteil festgesetzten
Höhenbezugspunkt bis zum höchstgelegenen traufseitigen Schnittpunkt der Außenwand
mit der Oberkante der Dachhaut oder bis zum höchstgelegenen Abschluss der Außenwand (Attika).

Die Erdgeschossrohfußbodenhöhe im GEe darf maximal 30 cm über bzw. unter dem festgesetzten
Höhenbezugspunkt (428,45 m ü. NN) liegen.

(2) Die Baugrenzen dürfen durch Balkone, Dachüberstände und Vordächer auf Länge der hinterliegenden Fassade
mit einer Tiefe von maximal 2,5 m überschritten werden.

(3) Das Höchstmaß der zulässigen Grundfläche darf gemäß § 19 Abs. 4 Satz 1 und 2 BauNVO
durch Garagen und Stellplätze mit ihren Zufahrten, Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO sowie
bauliche Anlagen unterhalb der Geländeoberfläche, durch die das Baugrundstück lediglich unterbaut wird,
bis zu einer GRZ von 0,8 überschritten werden.

§ 12 Überbaubare Grundstücksflächen, Abstandsflächen, Bauweise

Überbaubare Grundstücksflächen:

(1) Die überbaubaren Grundstücksflächen sind durch Baugrenzen im Plan festgesetzt.

(2) Garagen und Stellplätze mit ihren Zufahrten, Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO sowie bauliche
Anlagen unterhalb der Geländeoberfläche, durch die das Baugrundstück lediglich unterbaut wird, sind auch
außerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen zulässig, sofern die für das jeweilige Baugrundstück zulässige
Grundfläche um maximal 50 vom Hundert überschritten wird, höchstens jedoch bis zu einer GRZ von 0,8.

Abstandsflächen:

(3) Die Geltung der Bestimmungen des Art. 6 Abs. 5 Satz 1 BayBO wird angeordnet.

Bauweise:

(4) Die Geltung der Bestimmungen des § 22 Abs. 2 BauNVO wird angeordnet.
Abweichend hiervon sind im GEe gemäß § 22 Abs. 4 BauNVO Gebäude mit einer Länge von über 50 m zulässig,
auch in einseitiger Grenzständigkeit.

§ 13 Abgrabungen / Aufschüttungen

(1) Flächige Geländeveränderungen (Auffüllungen und Abgrabungen) des vorhandenen natürlichen Geländes
sind nur im Bereich überbauter Flächen und Erschließungsflächen zulässig. Sie sind auf das notwendige Maß
zu beschränken. 

Der Anschluss an das vorhandene natürliche Gelände der Nachbargrundstücke muss dabei übergangslos herge-
stellt werden.

(2) Kellergeschosse von Gebäuden dürfen nicht durch Abgrabungen freigelegt werden.

§ 14 Gestaltung der baulichen Anlagen

Dächer:

(1) Dachform und Dachneigung sind in der Planzeichnung festgesetzt.

(2) Dacheindeckungen sind nur in Naturrot- und Grautönen zulässig. Flachdächer sind unter Berücksichtigung
von Dachdurchdringungen (z.B. Belichtungs- und Belüftungseinrichtungen) extensiv zu begrünen.
Die Vegetationstragschicht muss mindestens 10 cm dick sein. Die Ausführung einschichtiger Bauweisen
ist nicht zulässig. Die Flächen sind auf Dauer zu unterhalten.

(3) Die Vegetationstragschicht für Grünflächen über Tiefgaragen muss mit einer Dicke von mindestens 60 cm
hergestellt werden. Die Flächen sind gärtnerisch anzulegen und auf Dauer zu unterhalten. Bei Baum-
pflanzungen muss die Vegetationstragschicht im Bereich der Bäume punktuell mit einer Dicke von mindestens
100 cm hergestellt werden und ein Wurzelraumvolumen von mindestens 16 m³ pro Baum zur Verfügung stehen.

(4) Anlagen zur Gewinnung von Solarenergie sind als zusammenhängende Flächen in, an und auf den Dächern 
zulässig, soweit eine von ihnen ausgelöste Blendwirkung auf die Verkehrsteilnehmer auf angrenzenden Straßen 
ausgeschlossen ist. Solaranlagen müssen sich in ihrer Anordnung orthogonal an der Ausrichtung der Baukörper 
orientieren. Seitliche Abstände von 3 Metern zu den Dachkanten müssen eingehalten werden, soweit die Anlagen 
nicht in die Dachfläche integriert sind.

(5) Technische Anlagen und sonstige Aufbauten auf Dächern, wie z.B. Aufzugsüberfahrten, Lüftungsanlagen,
Kamine und Funkantennen müssen seitliche Abstände von 3 Metern zu den Dachkanten einhalten, soweit die
Anlagen die Vorderkante des Dachrandes um mehr als 1,0 m überschreiten. Technische Anlagen und sonstige
Aufbauten auf Dächern müssen sich in ihrer Anordnung orthogonal an der Ausrichtung der Baukörper orientieren.

Fassaden:

(6) Zulässig sind Fassadenoberflächen aus Glas, aus Holz in Naturtönen sowie aus beschichtetem Metall, Sichtbeton 
und Putz in Weiß- und Grautönen.

Einfriedungen:

(7) Zäune sind mit mind. 10 cm Bodenabstand herzustellen. Mauern bzw. Wände sind mit bodenbündigen Durchlässen
von ca. 20x15 cm im Abstand von ca. 15 m herzustellen. So wird ein Durchgang von Kleintieren ermöglicht.

§ 15 Verkehrs- und Versorgungsanlagen

(1) Zufahrten zu privaten Grundstücksflächen sind auf ganzer Länge der den öffentlichen Straßenverkehrsflächen
der Gemeindestraße "Am Sonnwiesgraben" zugewandten Grundstücksgrenze zulässig.

(2) Versorgungsleitungen dürfen nur unterirdisch geführt werden.

§ 16 Grünordnung

(1) Baum- und Strauchpflanzungen

Einzelbaumpflanzungen gemäß Planzeichnung
In der gemäß Planzeichnung für die Pflanzung von Einzelbäumen dargestellten Lage ist je ein standortgerechter,
heimischer Laubbaum I. oder II. Ordnung gemäß Pflanzliste 1 zu pflanzen. Können im Einzelfall Baumpflanzungen
in der gemäß Planzeichnung dargestellten Lage nicht durchgeführt werden, sind die Bäume in veränderter Lage,
jedoch möglichst ortsnah, zu pflanzen.

Sonstige Baumpflanzungen
Auf privaten Grundstücksflächen ist, ausgenommen Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege
und zur Entwicklung von Natur und Landschaft, mindestens ein standortgerechter, heimischer
Laubbaum I. oder II. Ordnung bzw. ein regionaltylischer Obstbaum gemäß Pflanzliste 1 pro angefangene 300 m²
Grundstücksfläche (MI) bzw. pro angefangene 1.000 m² Grundstücksfläche (GEe) zu pflanzen.

Pflanzliste 1
Bäume I. Ordnung (Hochstamm, 3 x verpflanzt, mit (Draht-)Ballen, Stammumfang 16-18 cm):
Acer platanoides (Spitz-Ahorn), Prunus avium (Vogelkirsche), Quercus robur (Stiel-Eiche),
Tilia cordata (Winter-Linde)

Bäume II. Ordnung (Hochstamm 3 x verpflanzt, mit (Draht-)Ballen, Stammumfang 14-16 cm):
Acer campestre (Feld-Ahorn), Carpinus betulus (Hainbuche), Sorbus aucuparia (Eberesche)

Obstbäume (Hochstamm 3 x verpflanzt, mit (Draht-)Ballen, Stammumfang 14-16 cm):
Regionaltypische Kern- oder Steinobstbäume in Sorten

Strauchpflanzungen gemäß Planzeichnung
In der gemäß Planzeichnung für die Pflanzung von Sträuchern dargestellten Lage sind je Plansymbol mindestens drei
standortgerechte, heimische Sträucher gemäß Pflanzliste 2 zu pflanzen. Können im Einzelfall Strauchpflanzungen in
der gemäß Planzeichnung dargestellten Lage nicht durchgeführt werden, sind die Sträucher in veränderter Lage,
jedoch möglichst ortsnah, zu pflanzen.

Pflanzliste 2
Sträucher (v. Strauch, 4 Triebe, 60-100):
Cornus sanguineum (Roter Hartriegel), Corylus avellana (Gemeine Hasel),Euonymus europaeus (Pfaffenhütchen),
Ligustrum vulgare (Gemeiner Liguster), Lonicera xylosteum (Rote Heckenkirsche), Prunus spinosa (Schlehe),
Rhamnus catharticus (Kreuzdorn), Rosa spec. (Heimische Wild-Rosen), Sambucus nigra (Schwarzer Holunder),
Viburnum lantana (Wolliger Schneeball), Viburnum opulus (Gemeiner Schneeball)

(2) Pflanzgebot (Pfg) 1

Die mit Pflanzgebot Pfg 1 belegten, nicht überbaubaren Grundstücksflächen sowie die privaten Grünflächen
sind als artenreiches Extensivgrünland anzulegen, zu erhalten und zu entwickeln. Abweichend hiervon sind
auf mindestens 15 % der jeweiligen Fläche, insbesondere entlang des Sonnwiesgrabens sowie entlang von
bestehenden oder zu pflanzenden Gehölzstrukturen, artenreiche Säume und Staudenfluren frischer bis mäßig
trockener Standorte anzulegen, zu erhalten und zu entwickeln.
Die Ansaat der Wiesenflächen und Saumstrukturen erfolgt mit autochthonem Saatgut, alternativ durch
Druschgut- oder Mähgutübertragung mit Samenmaterial von geeigneten, durch die Untere Naturschutzbehörde
freigegebenen Spenderflächen. Düngung und Pflanzenschutzmittel sind unzulässig.

Die Pflege erfolgt über eine jährlich ein- bis zweimalige Mahd (1. Mahd: ab 15. Juni, 2. Mahd: ab 1. September).
Die Saumstrukturen werden über eine jährlich einmalige Mahd gepflegt, wobei pro Jahr nur 50 % der Fläche
gemäht werden.
Das Mähgut ist grundsätzlich nach Abtrocknung abzufahren. Eine Mulchmahd sowie der Einsatz von Bio- und
Herbiziden oder Düngemitteln sind unzulässig. Bei flächigem Aufkommen von Problempflanzen, z.B. Wurzel-
unkräutern oder Neophyten, ist in Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde eine abweichende Pflege
zulässig (zusätzliche Schröpfschnitte etc.).

(3) Alle zum Erhalt oder zur Pflanzung vorgesehenen Bäume und Sträucher sind auf Dauer zu unterhalten und
vor Zerstörung zu schützen. Bei Abgängigkeit von Bäumen oder Sträuchern sind diese durch einen standort-
gerechte Neupflanzung zu ersetzen. Die Ersatzpflanzung ist am gleichen Ort vorzunehmen.

(4) Während der Bauzeit sind Bäume und Sträucher durch geeignete Schutzmaßnahmen vor
Beeinträchtigungen zu schützen.

(5) Auf den jeweiligen Flächen bereits vorhandene Bäume und Sträucher bzw. in der Planzeichnung
festgesetzte Neupflanzungen werden auf die flächenbezogen nachzuweisenden Pflanzungen angerechnet.

(6) Nicht überbaute Grundstücksflächen außerhalb des Pflanzgebots Pfg 01 sind, sofern nicht als
Erschließungsflächen genutzt, gärtnerisch anzulegen.

(7) Einfriedungen im Bereich privater Grünflächen sind mit heimischen Sträuchern zu hinterpflanzen.

(8) Die vorstehenden Festsetzungen der Grünordnung kommen aus Gründen der Verhältnismäßigkeit erst dann
zum Tragen, wenn nach Inkrafttreten des Bebauungsplans genehmigungs- bzw. anzeigepflichtige bauliche
Veränderungen auf den Grundstücken vorgenommen werden.

Zusatzkontingent Tag 
(LEK,zus) in dB(A)

5
7
3

Zusatzkontingent Nacht 
(LEK,zus) in dB(A)

7
9
6
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Verfahrensstand: § 3 Abs. 2 / § 4 Abs. 2 BauGB

C. TEXTLICHE HINWEISE

1. Arten- und Naturschutz

Auf Grund der geänderten Rechtslage hinsichtlich des europäischen Artenschutzrechts darf die Baufeldfreimachung
nur außerhalb der Vogelbrutzeit erfolgen, also nur zwischen 30. September und 01. März. Andernfalls ist für das
Einzelbauvorhaben bei der Regierung von Oberbayern die Zulassung einer artenschutzrechtlichen Ausnahme
(§ 45 Abs. 7 Satz 5 BNatSchG) zu beantragen oder Antrag auf Befreiung (§ 67 Abs. 1 Satz 1 BNatSchG) von den
Verboten des § 44 Abs. 1 BNatSchG zu stellen.

2. Denkmalschutz

Für Bodeneingriffe jeglicher Art im Geltungsbereich des Bebauungsplans einschließlich der festgesetzten Ausgleichs-
flächen ist eine denkmalrechtliche Erlaubnis gem. Art. 7 Abs. 1 BayDSchG notwendig, die in einem eigenständigen 
Erlaubnisverfahren bei der zuständigen Unteren Denkmalschutzbehörde zu beantragen ist. 

Bodendenkmäler, die bei der Verwirklichung von Bauvorhaben zutage kommen, unterliegen der Meldepflicht nach 
Art. 8 Satz 1-2 DSchG. Die bei der Verwirklichung von Bauvorhaben eventuell zu Tage tretenden Bodendenkmäler 
unterliegen der Meldepflicht nach Art. 8 Satz 1-2 DSchG.

Art. 8 Satz 1 DSchG: "Wer Bodendenkmäler auffindet, ist verpflichtet, dies unverzüglich der Unteren Denkmalschutz-
behörde oder dem Landesamt für Denkmalpflege anzuzeigen. Zur Anzeige verpflichtet sind auch der Eigentümer 
und der Besitzer des Grundstücks sowie der Unternehmer und der Leiter der Arbeiten, die zu dem Fund geführt 
haben. Die Anzeige eines der Verpflichteten befreit die Übrigen. Nimmt der Finder an den Arbeiten, die zu dem 
Fund geführt haben, aufgrund eines Arbeitsverhältnisses teil, so wird er durch Anzeige an den Unternehmer oder 
den Leiter der Arbeiten befreit."

Art. 8 Satz 2 DSchG: "Die aufgefundenen Gegenstände und der Fundort sind bis zum Ablauf von einer Woche nach 
der Anzeige unverändert zu belassen, wenn nicht die Untere Denkmalschutzbehörde die Gegenstände vorher frei-
gibt oder die Fortsetzung der Arbeiten gestattet."

3. Altlasten 

Die Grundstücke im Plangebiet sind nicht im Altlastenkataster erfasst. Sollten aufgrund von Bodenuntersuchungen
oder während Baumaßnahmen dennoch Bodenauffälligkeiten angetroffen werden, welche z.B. auf eine Altlast
hinweisen, ist unverzüglich das Landrat samt Berchtesgadener Land oder das Wasserwirtschaftsamt Traunstein
zu verständigen.

4. Abfallbeseitigung

Die Abfallentsorgung erfolgt im gemeindeüblichen Rahmen auf Landkreisebene. Am Tag der Leerung ist der Abfall
an der nächstgelegenen, von den Entsorgungsfahrzeugen befahrenen Straße bereitzustellen, sofern der Abfall
nicht durch den Betreiber entsorgt wird.

5. Entwässerung / Versickerung

Niederschlagswasser ist nach Möglichkeit auf den jeweiligen Grundstücken zurückzuhalten und zu versickern.
Dabei ist eine breitflächige Versickerung über eine belebte Oberbodenschicht anzustreben. Die Eignung des
Untergrundes zur Versickerung nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik ist zu prüfen. Ist eine
breitflächige Versickerung nicht möglich, so ist eine linienförmige Versickerung z.B. mittels Mulden-Rigolen
oder Rigolen zu realisieren.

Im Bereich von Altlastenverdachtsflächen, Altstandorten, Altlasten, Auffüllungen mit belastetem Material ist von
einer Versickerung von Niederschlagswasser abzusehen. Es ist sicher zu stellen, dass belastete Bereiche nicht
mit Niederschlagswasser durchsickert werden (Sickerkegel ist zu beachten). Sollte dies trotzdem beabsichtigt
werden, so ist dafür bei der Kreisverwaltungsbehörde eine wasserrechtliche Gestattung mit entsprechenden
Unterlagen zu beantragen.

Es ist eigenverantwortlich zu prüfen, inwieweit bei der Beseitigung von Niederschlagswasser eine gestattungsfreie
Versickerung bzw. Gewässereinleitung vorliegt. Sofern die Voraussetzungen zur Anwendung der Niederschlags-
wasserfreistellungsverordnung (NWFreiV) bzw. des Gemeingebrauchs (Art. 18 BayWG) nicht gegeben sind, so
ist bei der Kreisverwaltungsbehörde eine wasserrechtliche Gestattung mit entsprechenden Unterlagen zu
beantragen.

Mit dem Bauantrag ist ein qualifizierter Entwässerungsantrag einzureichen, der frühzeitig mit dem Landratsamt
Berchtesgadener Land abzustimmen ist. Durch den Bauherrn ist die Funktionstüchtigkeit der gewählten Systeme 
und das erforderliche Gesamtvolumen auch in Hinblick auf die Altlasten, Altablagerungen und Verdachtsflächen
nachzuweisen.

Die wasserrechtlichen Bestimmungen insbesondere § 2 Abs. 1 Wasserhaushaltsgesetz (Behördliche Erlaubnis
oder Bewilligung bei einer Benutzung der Gewässer, Grundwasserableitung und Umleitung) und die § 62 WHG 
(Umgang mit wassergefährdenden Stoffen) sind einzuhalten.

Sollte belastetes Material ausgekoffert werden und sich die Dringlichkeit nach einer Zwischenlagerung von
kontaminiertem Material ergeben, so darf diese Zwischenlagerung nur in niederschlagswassergeschützter
Form erfolgen.

Als maßgebliche Bezugsfläche der Emissionskontingente sind für die Berechnung die überbaubaren Flächen 
zugrunde zu legen.
Der Bezugspunkt befindet sich bei UTM32-Koordinaten: Ost 795562,3 m und Nord 5304609,8 m. Die Winkel der 
Richtungssektoren betragen (bzgl. Ost = 0°):

Basissektor    =       21°          -         237°
Sektor A          =       21°          -         318°
Sektor B          =       263°        -         318°
Sektor C          =       237°        -         263°

Die resultierenden Immissionsrichtwertanteile sind unter Berücksichtigung der Zusatzkontingente nach den 
Vorgaben der DIN 45691 :2006-12, Abschnitt 5 nachzuweisen.
Die Zulässigkeit von Vorhaben ist im Rahmen von Genehmigungsverfahren (Antrag, Antrag auf Nutzungsänderung) 
und, soweit zutreffend, auch Freistellungsanzeigen anhand schalltechnischer Gutachten nach den Vorgaben der 
DIN 45691 in Bezug auf die maßgeblichen Immissionsorte außerhalb des Geltungsbereichs des Bebauungsplans 
nachzuweisen. Die Regelungen der Technischen Anleitung zum Schutz gegen Lärm von 1998 (TA Lärm) sind zu 
beachten. Diese Gutachten sind zusammen mit den Bauanträgen vorzulegen. Bei Vorhaben mit offensichtlichen 
geringen Lärm-Emissionspotenzial kann die zuständige Bau-/ Immissionsschutzbehörde auf einen 
lärmschutztechnischen Nachweis verzichten.

6. Regenwassernutzung

Auf den Dächern anfallendes Regenwasser kann z.B. zur Gartenbewässerung und WC-Spülung genutzt werden. 
Die Errichtung einer Eigengewinnungsanlage ist nach AVBWasserV dem Wasserversorgungsunternehmen zu 
melden. Es ist unter anderem sicherzustellen, dass keine Rückwirkungen auf das private und öffentliche Trink-
wasserversorgungsnetz entstehen.

7. Wasserrechtliche Genehmigung

Für Anlagen, die sich im 60m-Bereich von der Uferlinie des Sonnwiesgrabens befinden, ist eine wasserrechtliche
Erlaubnis nach Art. 20 Bayerisches Wassergesetz (BayWG) erforderlich. Sofern eine Baugenehmigung oder
eine bauaufsichtliche Zustimmung erteilt wird, wird die wasserrechtliche Erlaubnis nach Art 20 BayWG in diesem
Genehmigungsverfahren mit erteilt. Anderenfalls ist eine wasserrechtliche Erlaubnis gesondert zu beantragen.

Die erlaubnispflichtigen Gewässer sind in der Bezirksverordnung Nr. 226-4502-1/83 zur Genehmigungspflicht an
Gewässern III. Ordnung vom 13.02.2014 aufgelistet. Der Sonnwiesgraben wird mit der laufenden Nr. 387 in der
Bezirksverordnung aufgeführt. 
Beispiele für genehmigungspflichtige Anlagen sind: bauliche Anlagen wie Gebäude, Brücken, Stege, Unter- oder
Überkreuzungen, Längsverlegungen, usw.. Eine Genehmigungspflicht gilt nicht für Anlagen, die der Benutzung,
Unterhaltung oder dem Ausbau dienen.

8. Hochwasserschutz 

Das Plangebiet liegt teilweise im vorläufig gesicherten Überschwemmungsgebiet für ein hundertjährliches Hochwasser
(HQ 100) der Sur, des Sonnwiesgrabens und des Mittergrabens. Es können Wassertiefen bis zu 0,50 m auftreten.
Die Überschwemmungsgebietsflächen entlang des Sonnwiesgrabens sind als natürliche Rückhalteflächen zu erhalten.
Eine Veränderung der Geländeoberfläche z.B. durch Auffüllungen ist in diesen Bereichen unzulässig. Bei
Anpflanzungen und Zaunanlagen ist hier darauf zu achten, dass kein Querriegel zur Fließrichtung entsteht, welcher
den Hochwasserabfluss negativ für Ober- und Unterlieger beeinflusst. Gemäß § 78 Abs. 3 WHG sind nachteilige
Auswirkungen auf Ober- und Unterlieger sowie eine Beeinträchtigung des bestehenden Hochwasserschutzes zu
vermeiden und Bauvorhaben im Bereich von Überschwemmungsgebieten in hochwasserangepasster Bauweise
herzustellen.

Weitere Teilflächen des Plangebiets sind bei einem Extremhochwasser (HQextrem) von Überflutung betroffen.
Es können auch für diesen Fall Wassertiefen bis zu 0,50 m auftreten. Das Freihalten geeigneter Hochwasser-
Abflusskorridore für ein HQextrem, z.B. entlang des Sonnwiesgrabens, ist zu berücksichtigen. Eine zusätzliche
bauliche Entwicklung in diesen Bereichen kann das Gefährdungs- und Schadpotential bei Hochwasserereignissen
erhöhen. Deshalb wird auch in den Überschwemmungsflächen des HQextrem eine hochwasserangepasste
Bauweise empfohlen. Auf § 78c WHG (Heizölverbraucheranlagen in Überschwemmungsgebieten und in
weiteren Risikogebieten) wird hingewiesen. Bei Lagerung von wassergefährdenden Stoffen ist das Landratsamt
Berchtesgadener Land zu informieren und einzubeziehen.

9. Starkniederschläge
 
Starkniederschläge können flächendeckend überall auftreten. Voraussichtlich werden solche Niederschläge aufgrund
der Klimaänderung an Häufigkeit und Intensität weiter zunehmen. Auch im Planungsgebiet können bei sogenannten
Sturzfluten flächenhafter Abfluss von Wasser und Schlamm sowie Erosionserscheinungen auftreten.
Dabei ist auch das von außen dem Planungsgebiet zufließende Wasser zu beachten. Es sind in eigener Zuständigkeit
Vorkehrungen zur Schadensreduzierung zu treffen und Schutzmaßnahmen bezüglich Personenschäden vorzunehmen.

Bei länger anhaltenden Regenperioden oder Starkregenereignissen ist im Plangebiet mit hohen Grundwasserständen
bis zur Geländeoberfläche zu rechnen, die zu einer grundwasserbedingten Überschwemmung führen können.
Geplante Bauobjekte (Unterkellerungen oder Tiefgaragen) sind gegen eindringendes Grund- und Niederschlagswasser
zu sichern, z. B. eine wasserundurchlässige Wanne, wasserdichte Lichtschächte usw.. 

10. Bodenschutz

Der belebte Oberboden ist vor Baubeginn jeder Maßnahme abzuheben, in nutzbarem Zustand zu erhalten und 
wieder einzubauen. Ansonsten ist dieser vor Vernichtung zu schützen. Die Zwischenlagerung des Oberbodens muss 
in Mieten von max. 1,5 m Höhe und 4 m Breite erfolgen. Die Mieten dürfen nicht mit Maschinen befahren werden.

11. Landwirtschaftliche Immissionen

Die von den angrenzenden landwirtschaftlich genutzten Flächen ausgehenden Immissionen, insbesondere Geruch,
Lärm, Staub und Erschütterungen, sind im gesetzlich zulässigen Rahmen zu dulden.

12. Energie

Zur Förderung der Energieeinsparung und Nutzung erneuerbarer Energien wird auf das Gesetz zur Einsparung
von Energie und zur Nutzung erneuerbarer Energien zur Wärme- und Kälteerzeugung in Gebäuden
(Gebäudeenergiegesetz - GEG) vom 8. August 2020 (BGBl. I S. 1728), verwiesen.

13. Baumschutz

Während der Bauzeit ist die DIN18920 „Vegetationstechnik im Landschaftsbau - Schutz von Bäumen, Pflanzen-
beständen und Vegetationsflächen bei Baumaßnahmen“ zu beachten. Bestandsbäume sind während der Bauzeit
in der Ausdehnung der Baumkrone mit einem geschlossenen Bretterzaun, Höhe mindestens 2 m zu schützen. 
Die RAS LP4 „Richtlinie für die Anlage von Straßen, Teil: Landschaftspflege, Abschnitt 4: Schutz von Bäumen, 
Vegetationsbeständen und Tieren“ ist zu beachten.

14. Freiflächengestaltung

Dem Bauantrag ist ein qualifizierter Freiflächengestaltungsplan im Maßstab 1:200 beizugeben. Er ist aus diesen
Festsetzungen zu entwickeln.

15. DIN-Vorschriften

Die in den Festsetzungen und Hinweisen benannten Gesetze, DIN-Vorschriften und sonstigen Richtlinien können 
im Bauamt der Gemeinde Ainring eingesehen werden.

Emissionskontingent Tag
(LEK,tags) in dB (A)

62
62
66

Emissionskontingent Nacht
(LEK,nachts) dB (A)

47
45
45

§ 17 Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft

(1) Der naturschutzrechtliche Ausgleich ist auf der durch Planzeichen festgesetzten Ausgleichsfläche Fl.Nr. 732,
Gemarkung Ainring, außerhalb des Geltungsbereichs zu erbringen.

Die dauerhafte Sicherung der Ausgleichsflächen geschieht durch Eintragung von Unterlassungs- und
Handlungspflichten des Grundstückseigentümers in das Grundbuch. Die Eintragung erfolgt zugunsten
des Freistaates Bayern, vertreten durch die Untere Naturschutzbehörde Landkreis Berchtesgadener Land.
Der Zeitpunkt für die Eintragung in das Grundbuch und gleichzeitig die Meldung an das Bayerische
Landesamt für Umwelt, Außenstelle Kulmbach wird von der Unteren Naturschutzbehörde festgelegt.

(2) Die Ausgleichsflächen sind als artenreiches Extensivgrünland anzulegen, zu erhalten und zu entwickeln.
Abweichend hiervon sind auf mindestens 15 % der jeweiligen Fläche, insbesondere entlang von bestehenden
oder zu pflanzenden Gehölzstrukturen, artenreiche Säume und Staudenfluren frischer bis mäßig trockener
Standorte anzulegen, zu erhalten und zu entwickeln.
Die Ansaat der Wiesenflächen und Saumstrukturen erfolgt mit autochthonem Saatgut, alternativ durch
Druschgut- oder Mähgutübertragung mit Samenmaterial von geeigneten, durch die Untere Naturschutzbehörde
freigegebenen Spenderflächen. Düngung und Pflanzenschutzmittel sind unzulässig.

Die Pflege erfolgt über eine jährlich ein- bis zweimalige Mahd (1. Mahd: ab 15. Juni, 2. Mahd: ab 1. September).
Die Saumstrukturen werden über eine jährlich einmalige Mahd gepflegt, wobei pro Jahr nur 50 % der Fläche
gemäht werden.
Das Mähgut ist grundsätzlich nach Abtrocknung abzufahren. Eine Mulchmahd sowie der Einsatz von Bio- und
Herbiziden oder Düngemitteln sind unzulässig. Bei flächigem Aufkommen von Problempflanzen, z.B. Wurzel-
unkräutern oder Neophyten, ist in Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde eine abweichende Pflege
zulässig (zusätzliche Schröpfschnitte etc.).

Durch Deaktivierung bzw. Entfernung bestehender Drainagen ist eine Wiedervernässung der Ausgleichsflächen zu
befördern.
Ergänzend sind auf mindestens 750 m² drei flache, temporär einstauende Flachwassermulden, Tiefe maximal 1,5 m,
anzulegen. Die Begrünung erfolgt entsprechend den umliegenden Extensivwiesenflächen.

Die Flächen sind dauerhaft so zu pflegen, dass sich die angestrebten Bestände entwickeln und dauerhaft
erhalten bleiben.

Zur Strukturanreicherung sind südlich der zu pflanzenden Gehölzstrukturen mindestens 4 Lesestein- und
Totholzhaufen mit einer Fläche von ca. 5,0 m² herzustellen. Die Haufwerke sind durch jährlich mindestens
zweimalige Mahd (1. Mahd: ab 15. Juni, 2. Mahd: ab 1. September) dauerhaft offen zu halten.

Pflanzgebot 2

Auf den als Pflanzgebot Pfg 2 gekennzeichneten Ausgleichsflächen ist auf mindestens 1.120 m² ein
mehrreihiges, arten- und strukturreiches Gehölz zu pflanzen. Es sind ausschließlich standortheimische
Gehölze autochthoner Herkunft gemäß Pflanzliste 3 zu verwenden.

Pflanzliste 3

Heister (Heister, 2xv., oB., 100-200):
Acer platanoides (Spitz-Ahorn), Carpinus betulus (Hainbuche), Prunus avium (Vogelkirsche),
Quercus robur (Stiel-Eiche), Tilia cordata (Winter-Linde)

Sträucher (v. Strauch, 4 Triebe, 60-100):
Cornus sanguineum (Roter Hartriegel), Corylus avellana (Gemeine Hasel), Euonymus europaeus (Pfaffenhütchen),
Ligustrum vulgare (Gemeiner Liguster), Lonicera xylosteum (Rote Heckenkirsche), Prunus spinosa (Schlehe),
Rhamnus catharticus (Kreuzdorn), Rosa spec. (Heimische Wild-Rosen), Sambucus nigra (Schwarzer Holunder),
Viburnum lantana (Wolliger Schneeball), Viburnum opulus (Gemeiner Schneeball)

Alle zur Pflanzung vorgesehenen Gehölze sind auf Dauer zu unterhalten und vor Zerstörung zu schützen.
Bei Abgängigkeit von Gehölzen sind diese durch einen standortgerechte Neupflanzung zu ersetzen.
Die Ersatzpflanzung ist am gleichen Ort vorzunehmen.

§ 16 Immissionsschutz

Verkehrslärm

(1) Bei der Errichtung und Änderung von Gebäuden mit schutzbedürftigen Räumen sind technische Vorkehrungen 
gegen Außenlärm gemäß der jeweils aktuellen und als technische Baubestimmung eingeführten Fassung der 
DIN 4109 „Schallschutz im Hochbau" vorzusehen.

(2) An den in nachfolgender Abbildung rot gekennzeichneten Baugrenze/Fassade mit Verkehrslärmpegeln von mehr 
als 60 dB(A) nachts sind öffenbare Fenster schutzbedürftiger Aufenthaltsräume von Wohnungen nicht zulässig.
Abweichend davon sind Fenster schutzbedürftiger Aufenthaltsräume zulässig, wenn durch Schallschutzkonstruktionen 
(verglaste Vorbauten, vorgehängte Fassaden, Kastenfenster, o. ä.) gewährleistet wird, dass vor diesen Fenstern ein 
nicht schutzbedürftiger Vorraum entsteht, innerhalb dessen ein Beurteilungspegel durch Verkehrslärm von 
64/54 dB(A) tags/nachts nicht überschritten wird.
Alternativ sind Schallschutzvorbauten mit geringerer Schalldämmung zulässig, wenn diese Räume durch ein weiteres 
Fenster an einer vom Verkehrslärm abgewandten Gebäudeseite belüftet werden können.
Im Fall öffenbarer Vorbauten darf die Schalldämmwirkung des Vorraumes nicht bei der Ermittlung des erforderlichen 
Schalldämm-Maßes der Aufenthaltsräume gemäß DIN 4109 berücksichtigt werden.

(3) Schutzbedürftige Räume an den in nachfolgender Abbildung violett gekennzeichneten Baugrenze/Fassade mit 
Verkehrslärmpegeln von mehr als 64/54 dB(A) tags/nachts sind mit schallgedämmten Lüftungseinrichtungen oder 
anderen technisch geeigneten Maßnahmen zur Belüftung auszustatten. Schallgedämmte Lüftungseinrichtungen 
oder andere technisch geeignete Maßnahmen zur Belüftung sind beim Nachweis des erforderlichen Schallschutzes 
gegen Außenlärm zu berücksichtigen. Ausnahmen sind zulässig, wenn diese Räume durch ein weiteres Fenster 
an einer dem Verkehrslärm abgewandten Hausseite belüftet werden können.

(4) Die Errichtung von Außenwohnbereichen (Privatgärten, Terrassen, Dachterrassen, offene Balkone/ Loggien, usw.) 
ist entlang der in der Abbildung grün gekennzeichneten Baugrenze/Fassade nur zulässig, sofern diese durch eine 
geeignete Gebäudeeigenabschirmung oder sonstige aktive Schallschutzmaßnahmen (Verglasungen, Wände o.Ä.) 
so abgeschirmt sind, dass in Raummitte ein Verkehrslärmpegel von 64 dB(A) am Tage (Aufpunkthöhe 2 m über 
Oberkante Nutzfläche) nicht überschritten wird.

Anlagenlärm

(5) Zulässig sind Vorhaben (Betriebe und Anlagen), deren Geräusche die festgesetzten Emissionskontingente L
EK

 
nach DIN 45691 weder tags (6.00 bis 22.00 Uhr) noch nachts (22.00 - 6.00 Uhr) überschreiten. Ein Vorhaben 
ist auch schalltechnisch zulässig, wenn der Beurteilungspegel L den Immissionsrichtwert nach TA Lärm um 
mindestens 15 dB unterschreitet (Relevanzgrenze).

Emissionsfläche

Teilflächen GEe 1
Teilflächen GEe 2
Teilflächen GEe 3

Es wird das im Plan und im Folgenden dargestellte Zusatzkontingent nach DIN 45691 vergeben.

Richtungssektor

Sektor A
Sektor B
Sektor C

ÜBERSICHTSLAGEPLAN M. 1 : 5.000

PLANZEICHNUNG M. 1 : 1.000

Flächengröße
in m2

6.363
5.545
3.757

4. VERFAHRENSVERMERKE BEBAUUNGSPLAN

1. Der Gemeinderat hat in der Sitzung vom 06.07.2021 die Neuaufstellung des Bebauungs-
    plans "Heidenpoint Am Sonnwiesgraben" mit integriertem Grünordnungsplan beschlossen.
    Der Aufstellungsbeschluss wurde am 07.06.2021 ortsüblich bekannt gemacht.  

2. Die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB mit öffentlicher Darlegung 
    für den Vorentwurf des Bebauungsplans "Heidenpoint Am Sonnwiesgraben" mit integriertem
    Grünordnungsplan in der Fassung vom 31.05.2022 hat in der Zeit vom 08.06.2022
    bis 11.07.2022 stattgefunden.

3. Die frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß
    § 4 Abs. 1 BauGB für den Vorentwurf des Bebauungsplans "Heidenpoint Am Sonnwiesgraben" 
    mit integriertem Grünordnungsplan in der Fassung vom 31.05.2022 hat in der Zeit
    vom 02.06.2022 bis 11.07.2022 stattgefunden.

4. Der Entwurf des Bebauungsplans "Heidenpoint Am Sonnwiesgraben" mit integriertem
    Grünordnungsplan mit der Begründung in der Fassung vom ........................... wurde vom 
    Gemeinderat in seiner Sitzung am ........................... gebilligt.

5. Zu dem Entwurf des Bebauungsplans "Heidenpoint Am Sonnwiesgraben" mit integriertem
    Grünordnungsplan in der Fassung vom ........................... wurden die Behörden und sonstigen
    Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom ........................... bis
    ........................... beteiligt.

6. Der Entwurf des Bebauungsplans "Heidenpoint Am Sonnwiesgraben" mit integriertem
    Grünordnungsplan in der Fassung vom ........................... wurde mit der Begründung gemäß
    § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom ........................... bis ........................... öffentlich ausgelegt.

7. Die Gemeinde Ainring hat mit Beschluss des Gemeinderats vom ........................... den Entwurf des
    Bebauungsplans "Heidenpoint Am Sonnwiesgraben" mit integriertem Grünordnungsplan gem.
    § 10 Abs. 1 BauGB in der Fassung vom ........................... als Satzung beschlossen.

    Ainring, den ...........................
       

                                                                                                                                             (Siegel)
    .........................................................................................................
    (Martin Öttl, 1. Bürgermeister)

8. Ausgefertigt

    Ainring, den ...........................
       

                                                                                                                                             (Siegel)
    .........................................................................................................
    (Martin Öttl, 1. Bürgermeister)

8. Der Satzungsbeschluss des Bebauungsplans "Heidenpoint Am Sonnwiesgraben" mit integriertem
    Grünordnungsplan wurde am ........................... gemäß § 10 Abs. 3 BauGB ortsüblich bekannt gemacht.
    Der Bebauungsplan "Heidenpoint Am Sonnwiesgraben" mit integriertem Grünordnungsplan
    tritt mit der Bekanntmachung in Kraft.
    Gleichzeitig treten die planungsrechtlichen Festsetzungen des Bebauungsplans "Heidenpoint
    Am Sonnwiesgraben" in der Fassung vom 05.10.2015 außer Kraft.

    Ainring, den ...........................
           

                                                                                                                                             (Siegel)
    .........................................................................................................
    (Martin Öttl, 1. Bürgermeister)

LUFTBILD MIT GELTUNGSBEREICH M. 1 : 2.000

Landshut, den 03.02.2023

PRÄAMBEL

Aufgrund des § 2 Abs. 1 und des § 10 BauGB, des Art. 81 Abs. 2 BayBO und des Art. 23 der Gemeindeordnung
für den Freistaat Bayern hat der Gemeinderat diesen Bebauungsplan mit integriertem Grünordnungsplan
"Heidenpoint Am Sonnwiesgraben" als Satzung beschlossen.

1. ALLGEMEINE VORSCHRIFTEN

§ 1 Rechtsgrundlage

Für den im Umgriff der Planzeichnung dargestellten Bereich wird ein Bebauungsplan mit Grünordnung
gemäß § 8 und § 9 BauGB als Satzung erlassen.

§ 2 Bestandteile

Der Bebauungsplan mit integriertem Grünordnungsplan "Heidenpoint Am Sonnwiesgraben" besteht aus

der Planzeichnung mit den Festsetzungen durch Planzeichen und durch Text, den Hinweisen durch Planzeichen
und Text sowie den nachrichtlichen Übernahmen (Fassungsdatum 03.02.2023),

der Begründung mit Umweltbericht (Fassungsdatum 03.02.2023),

dem Schalltechnischen Gutachten (Fassungsdatum 08.12.2022).

§ 3 Geltungsbereich

Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplans mit integriertem Grünordnungsplan 
"Heidenpoint Am Sonnwiesgraben" ergibt sich aus der Planzeichnung.

PLANZEICHNUNG KONTINGENTTEILFLÄCHEN, RICHTUNGSSEKTOREN UND
IMMISSIONSORTEN  M. 1 : 2.000

PLANZEICHNUNG FASSADEN MIT SCHALLSCHUTZANFORDERUNGEN M. 1 : 1.000

Bebauungsplan
mit integriertem Grünordnungsplan

Bebauungsplan
“Heidenpoint

Am Sonnwiesgraben“
Gemeinde Ainring


